
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1993/2/17 13Os152/92
(13Os153/92)

 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 17.02.1993

Norm

StGB §106 Abs1 Z3

Rechtssatz

Durch eine unrichtige Selbstbezichtigung des Opfers in Richtung des Verbrechens der Verleumdung nach dem § 297

Abs 1 zweiter Fall StGB als Nötigungsziel werden besonders wichtige Interessen des Genötigten verletzt.

Entscheidungstexte

13 Os 152/92

Entscheidungstext OGH 17.02.1993 13 Os 152/92

Veröff: RZ 1993/92 S 278 (dort irrig .../93)
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